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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1974

Norm

DSt 1872 §17

Rechtssatz

Bei der Entscheidung über die Notwendigkeit einer Vorsichtsmaßregel im Sinne des § 17 DSt kann auf eine weitere

Überprüfung des der erhobenen Anklage zugrundeliegenden Sachverhaltes im Disziplinarverfahren nicht eingegangen

werden.
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